
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1800-1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 19.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


«an aionnirt sick, bkv I. A. Ochs in Bern, und be, "XlO Das Zlbcnnenient Kr ?S ?!nnw'ern oder Kr ein Bier
auen Postämtern. ^ I ^.1» reii.ihr Ist in Bern 4 Fr. uild ausser Bern vostirev

^ ^ ^
5 Franken.

^

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag/ den 29 Dee. 1820. Drittes Quartal. Den 8 Nivose IX.

Anzeige.
Von dem zten Quartal des Neuen schwel-

ierischen Republikaners sind ungefähr 200
Exemplare abgesezt. Der Ertrag derselben reicht nicht
hin, die Drucktasten zu bezahlen / und es kömmt bey
diesem 'Quartal für die Unternehmer ein Verlust von
einigen hundert Franken heraus.

Wenn deßnahen diese durchaus einzige Sammlung
von Aktenstücken und Beyträgen zur helvetischen Ta-
gesgeschichte nicht mit diesem Quartal aufhören, sondern
wie es der, an die Unternehmer von den zahlreichern
Lesern als Käufern dieses Blattes lebhaft geäusserte
Wunsch verlangt, sortgcsezt werden soll, so sind 100
neue Abnehmer nothwendig.

Wenn sich diese bis zum 15. Januar 1801 finden,
so wird alsdann die Fortsetzung nicht ausbleiben.

Sie sind ersucht sich direkte bey dem Verleger des

Blattes, B. I. A. Ochs in Bern zu melden.
Sollte die Fortsetzung nicht zu Stande kommen, so

wird den Pränumerantcn ihr Geld zurückgestellt werden.
Bern, a;. Dec. -8°°.

I. A. Ochs.

Gesetzgebender Rath, z. Dec.
Forlsetzung.

(Beschluß des Gefttzesoorschlags für die Sitten-
Gerichte).

z. Wenn der erste Pfarrer oder Seelsorger Krank-
heil oder Aliersschwachhciten halber, nicht diesem Eit-
lcngericht bcnwvhncu konnte, so soll ihn der nächste am
Rang, und in Abgang eines solchen der Vikar, am
Sitlengcricht ersetzen.

4. Wenn eine Pfarrey verschiedene Gemeinden ent-

haltet, so soll jede derselben cm Mitglied am Sitten-

gericht haben, wenn auch die Anzahl der 6 Mitglieder
überstiegen würde.

5. Wenn zu einer Pfarrey Gemeinden gehören, welche

ihren besondern Pfarrer oder Seelsorger haben, so wird
derselbe jedesmal dem Siltengerichc beywohnen, wenn
jemand ans seiner Gemeinde vor das Stttengericht
beruffen wird.

6. Um als Mitglied in das Sittengcricht gewählt
zu werden muß einer verheyrathet seyn, oder es gewesen

seyn, und im lezien Fall Kinder haben; er muß 40
Jahr alt, und von unbescholtenem Lebenswandel seyn.

Kein öffentliches Amt kann Jemanden entschuldigen,
diese Stelle zu übernehmen.

7. Die Beysitzer des Sittengerichtes werden ans fol-
gende Art gewählt : Der Regicrimqsstalthaller im Haupt,
ort, die Distriktsstatthalter in übrigen Orten, werden
an einem Sonntag nach geendigtem Gottesdienst, alle

in der Pfarrqemeine angesessene Familienväter in der

Kirche versammeln; ihnen die Ursache dieser Zusammen-
kunft anzeigen und sie von der Wichtigkeit sowohl dieses

Sirtcngcrichtes, als tec Wahl bv'ebr n, u'd sie e mah,
um diese gewissenhaft nur aus di enige zu richte >,
welche ihnen als die rcchtscbaffcnstm Männer beka at
seyen: Hierauf werden die sämmtlichen Familiei.oater,
die Beysitzer des Sittengerichts, nach der im ersten und
4ten Art. bestimmten Anzahl, wählen.

8. Die Art abzustimmen, ist der Versammlung der
Familienväter überlassen, entweder durch geheimes Stim.
menmchr, oder durch Aufstehen und Sitzenbleiben, oder
mit lauter Stimme beym Namensaufruf.

9. Die erwählten Mitglieder des Sittengerichts blei»

ben 4 Jahr an ihrer Stelle; sie können unbestimmt
wieder erwählt werden. Wenn eines derselben während
diesen 4 Jahren stirbt, so kann seine Stelle durch das
Stttengericht wieder besezt werden.
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10. Das Sittengericht wählt seinen Vorsteher aus
seiner Mitte, welcher ein Jahr im Amt bleibt, und im-
Nier wieder bestätigt werben kann.

i l. Wann die 4 Jahr verflossen sind, so wird der

Präsident die Familienväter wieder znsammenbernffen,

um das Sittcng.richr zu erneuern oder zu bestätigen.

12. Das Siltengericht wählt sieh einen Schreiber
in oder ausser seiner Mitte, ohne ihm jedoch cmen Ge-

halt zu bestimmen.

i z. Der Küster der Pfarrkirche versieht die Bereich-
tungen dcs Weibets; und sind es mehrere, so wechje!»
sie von 6 zu 6 Monaten um.

14 Das Siltengcrichi versammelt sich ordentlicher-
weise alle 14 Tage. Es wird auch jedesmal, wenn es

der Vorsteher nöthig findet, ansscrordcntlichmveise ver-

sammelt.

Titel II.
Competenz der Sittcngerichte.

1?. Das Sittengcricht kann eine Competenz erst

dann ausüben, wenn der Fehlbare auf die dem Sit-
tcngericht gemachte Anzeige hin und aus dessen Auf-
trag, zuerst durch den Pfarrer, und im Wiederholungs-
fall durch denselben in Gegenwart zweyer von dem

Sittcnqericht verordneten Mitglieder, inS Geheim er-

mahnet worden.
16. Nur im Fall, wenn der Fehlbare entweder

vor dem Pfarrer allein, oder vor ihm und den zwey

Beysitzern, nicht erscheint, kann cjisssolcher ohne diese

geheime Ermahnungen, unmittelbar vor das Sitten-
gericht vorgeladen werden.

17. Für alle übrige Fälle, und besonders für die

hier nachfolgende, muß die obige Vorschrift genau beob-

achtet werden.

18. Die Sittcngerichte wachsn über die Beybehal-

tni'g der guten Sitten; die Handlungen der Bürger,
welche den öffemllchen Anstand beleidigen, und auf
diese We-ft Aergerniß in der Gesellschaft erreqen, qe-
hören vor dieselbe, m so weit solche der corrcktwncl.
Z«n Pciiz y nicht miterwoiffen st id.

19. Die S-ttengcrichte beschäftigen sich mit den je-

nigen äusserlichen Handlungen, welche die dein öffent-

liehen Gsnestienst schuldige Achtung verlezen. Wenn
diese Handlungen vor die korrektiv», lie Polizey zur Ve-
straffung gehören, so begnügen sich die Sittengerichtc,
das Vergehen der Polizey anzuzeigen, damit der Thäter
nach" Inhalt der Gesetze, bestraft werde.

-.y.. Die Verletzung der gegenseitigen Pflichten der

Eltern oder dcr an ihrer Statt Vorges.zten gegen ihre

Kinder, und dieser lezteni gegen jene, gehört ebenfalls

vor die Siltengerichle.
Das Sittengericht kann aus Anlaß von Verletzung

gegenseitiger Pflichte» der Eltern und ihrer Kindern,
nur in nachb.stimmten Fällen, eine Vorladung, »o:

ihm zu erscheinen, verordnen:
-l. Auf die Auffoderung des Vaters oder der Mul.

ter, oder derer, die ihre Srelle vertreten.
I). Auf die Auffoderung der Kinder, wenn Mr

ihrer Anverwandten ihr Begehren unkerstötztn,

oder es in ihrem Namen selbst begehre».

L. Endlich, wenn das schlechte Betragen der Kin-

der gegen ihre Eltern, oder dieser leztcrn gegen

ihre Kinder so öffentlich bekannt wäre, daß das.

selbe ein böses Beyspiel gäbe, und der Gesellsihch

zur Aergerniß gereichte.

21. Wenn ein Familienvater, dem die Erziehung

und Unterhaltung der Kinder obliegt, dieses zu ihm

vcniachläßigt, da er seine Berufsgeschäfte verläßt, md

sich dem Trunk, Spiel und Ausschweifung crgicbnfl
wird er auf die Klage eines der Anverwandten odcr

bey allgemeinem Bekamilseyn seiner schlechtcnAuffühning,
nach Inhalt des 15. Art. dieses Gesetzes, zuerst <M
in Geheim ermähnet, und seiner Pflichten erinnert wer-

den: Wenn die Ermahnung fruchtlos blieb, so wird

man dieselbe noch einmal wiederhole» ; blieb auch diese

ohne Wirkung, so wird ein solcher vor das Eittcnge.

richt beniffen, und ihm kxy geschlossener Thür, sein

ärgerlicher Lebenswandel vorgehalten: Erfolgt auch

darauf keine Besserung, so wird er dem Distriktsge-

richt angezeigt.

22. Auf die nemliche Art wird gegen Eltern, Aw

verwandte, Vormünder und Lehrmeister vorgesahren,

welche die ihrer Obsorge anvertrauten Kinder mit über-

triebcner Strenge b.haudcln würden, wenn nemlich dieß

üble Behandlung öffentlich bekannt würde, oder Zwey

nahe Anverwandte deßwegen klagend einkämen.

2, Die Eitern, welche ihre Ki>,der betteln schicke»,

ohne daß sie aller llnîerstntzunq und Lebensmittcln du-

raubt sind: so wie auch jede Person, die gesund und

eines Alters ist, daß sie arbeiten kann, oder weicht

von ihrer Gemeiud unlerstüzt ist, und sich dennoch dem

HcriiNstreifen und dein Betteln völlig ergiebt, werden

zweymal insgeheim ermähnet werden; im Wiedcrho-

lungsfall werden sie vor das Sittengericht vorgeladen,

und endlich der Municipalität angezeiget.

24. Wen» zwischen Ehclcuten die Uneinigkeit so hech
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gestiegen ist, daß si-'auch ausser ihrem Haus sich an

Tag giebt, da sie sich beschimpfen oder auf eine ärger-

liste Art herumzanken, oder sich schlagen, oder wohl

gar ohne Spruch des Distriktsgerichts eigenmächtig

sondern: so werden beyde insgeheim vor den Pfarrer
mycsvrdcrt um gütliche Aussöhnung z» versuchen und

den Frieden zwischen ihnen herzustellen. Wenn diest

esse geheime Ermahnung fruchtlos bleibt, so wird die

Miste nach Inhalt tes i?> §, wiederholet. Das Sit-
lmgeuchl selbst aber wird seiche Ehcleute wegen sol-

eben Handlungen nur dann vor sich bescheiden, wenn
alle gütliche und geheime Versuche vorher angewendet

worden, und wenn solche Handlungen auf eine auf-
fallende Art bekannt wurden: In keinem Fall aber

darf sich das Sittengencht mit der Frage, ob diese

Ehe geschieden werden soll, abgeben, sondern dasselbe

soll im Gegentheil alle Mühe anwende» dieselbe zu

verhindern.

-4, Wenn diese Eheleute vordem Sittengericht sich

erklären, nnerachtel aller Vorstellungen auf der Ehe-
scheidu.ig zu bestehen, so wird sie das Sittcngericht
ganz einfach dem betreffenden Richter zuweisen, und
demselben den Vcrbalprvzeß der versuchten Aussöhnung
üdcrschickcn.

-S, Die Sittengcrichte werden sich es angelegen
seyn lassen, diejenigen Personen die sich den Ausschwei-
fuiigen, der Trunkenheit und andern den öffentlichen
Anstand beleidigenden Lastern ergeben, davon abzuhalten.

27. Sie werden daher auch diejenigen » deren Aus-
stcht solche Personen anverttaut sind oder in ihren
Diensten stehen, auf diese ihre Anvertraute oder An-
gehörige, durch zweckmäßige Ermahnungen aufmerksam
wachen, und dieselben nach Inhalt des 15. f. dazu

ermähnen, und sie dann selbst vor das Gericht vorsoedcrn.
28. Sollten Eltern, Vorsteher und andere, denen

solche Personen angehören, solchen Warnungen nicht
Gehör gehen, oder wohl gar solche im -6. Art. an-
geführte Ansartungen befördern obre Anlaß dazu geben,
so wären sie vom Sittcngericht mit Uebersendung des

Verbalprozcsses über die ihnen gemachte Warnungen,
den betreffenden Behörden anzuzeigen.

2y, Die Anerkennung der Vaterschaft geHort nicht
vor die Siltcngerichte, als nur in so weit von gütli-
cher Aussöhnung die Rede ist.

Titel III-
Verfahr ungsart der Sittcngericht e.

z--. Das Liltengencht kann nie den offenen Thüren
Schallen.wertem

z i. Das Sittengerichc schreitet summarisch zur Un-
tersuchung der -hin angezeigten Thatsachen.

?2. Die Aussage eines Mitgliedes des Gerichts ge,
nügr >o, daß der Verweis statt findet, wenn nemlich
das Mitglied persönliche Kennlniß davon hat, und
die.Thatsachen bezeugt.

zz. Wenn jemand vor das Sittcngericht vorgeladen
wirb, so muß er sich persönlich stellen. Er kann sich

weder durch einen Sachwalter vertreten, noch durch
einen Advokaten oder jonst jemand bcystehen lassen.

Z4- Wen» der vorgeladene Bürger nicht an dein
angesezlen Tag crieheinl, so soll ihm eine zweyte Vor-
tabling schriftlich hi,»erbracht werben. Erscheint er"
auch diescsmal nicht, so wirb er dem Distriktsgcrichl
»erzeiget, welches seinen Ungehorsam mit einer Geld-
büße bestrafen wird, die nicht weniger als i und nicht
mehr als 40 Franken seyn darf. Die Strafe hat nicht
stall, wen» der beschuldigte Bürger seine Abwesenheit
durch den einen oder den andern der Gründe rechtste-
tigen kann, die in bürgerlichen Rechtssachen in den-
jenigen Fällen zur Entschuldigung dienen, in welchen
die personliche Stellung durch das Gesetz befohlen lst.

Z5- Wenn der Bürger, welcher tn die in dem
obigen Artikel festgestzte Straft verfällt worden ist,
auch bey der dritten Lorladung nicht erscheinen würde,
so lvll er aufs neue dem Distriklsgerichl »erzeigt, und
von demjelbc» mit einer Emsperrnng bestraft werden,
die nicht länger als 24 Stunden dauern darf.

zâ. Um die in den zwey vorhergehenden Artikeln
ftstgesezten Sirastn anwenden zu können, ist es noth-
wendig, daß die ihm von dem Sittengencht abgcsch:ck-
ten Vorladungen ausdrücklich enthalten, daß er für
das zweyte oder drittema! vorgeladen ist.

z?. Es wird dein vor dem Stttcngcricht erschienenen
sein Fehler und die daraus entstehende» Übeln Folgen
in ihrer ganze» Grösse lebhaft dargestellet; das M-ß-
fallen des Sittengenchtes ihm bezeuget, und derselbe

zur Besserung unter den nachbrncksamsten Vorstellungen
ermähnet, und das ganze Verfahren ins Protokoll
eingeschrieben.

;8. Es ist den Mitgliedern des Sittengerichtes das
strengste Stillschweigen aufgetragen über die bey dem-
selben vorgehenden Verhandlungen.

;y. Die Unkosten der Schreibmaterialien sollen in
die Kirchenrechnung gebracht werde».

40. Der vor das C iltengericht Vorgeladene soll dem
Küster für jede Vorladung vor das SittenZMcht, zwey'
Batzen bezahlen.
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Titel IV.

Strafe» gegen diejenigen, welche sich

gegen die dem Sittengericht schul-
dige Achtung verfehlen.

q,l. Jeder Bürger soll sich mit Achtung vor dem

Siltengerichl betragen.

42. Das Sittenqericht hat das Recht denjenigen

zur Ordnung zu weisen, welcher die schuldige Achtung
bey Seite setz.» würde.

42. Im Wiederholungsfall, oder wenn der vorge-
ladene Bürger sich so weit vergessen sollte, daß ersieh
unanständiger oder das Gericht beleidigender Ausdrücke

oder wohl gar thätlicher Beschimpfungen gegen das

Sittengericht oder seine einzelnen Mitglieder erlauben

würde, so soll ein solcher dem Distnktsgericht angezeigt

werden, daniit dasselbe gegen ihn die angemessene

Strafe verfügen könne.

Titel V.
Aufsicht über die S t t ten ge r i ch t e.

44. Der vollziehenden Gewalt kömmt die Aufsicht
Über die SUtengerichte zu.

4?. Sie übt dieselbe durch ihre Statthalter aus.

Bericht der Minderheit der Unterrichts-
c 0 m m i si 0 n über d i e S i l le n g c r i ch l e.

In einem Staate, dessen Bürger sittiichgut wären,
würde es keiner Gesetze bedürken, weil jeder Bürger
schon mittelst seines guten Willens, seine Pflichten als

Mensch und Bürger erfüllen, mithin die Rechte seiner

Mitbürger, auch ohne den Zwang der Gesetze achten,
sie nie verletze» würde.

Es wird daher allerdings eine der anzelegentliehsten

Sorgen des Staates seyn, durch alle von ihm ab-

Hangende Mittel zu bewirken, daß sittliche Gesinnungen
bey den Gliedern desselben herrschend und d u r ch diese,

gute Sitten als ihre unmittelbare Wirkung, allgemein
werde». (Die Forts. folgt.)

Beylagen zu dem Mgabengesetz für das
Ieihr l8oez.

4»

Beschluß des Berichts der Finanz com-
mission über die von der Nollzie-
hung eingegebene Uebersicht der
Ausgaben für das Jahr 1800.

Noch sollen wir einer Rubrik von Bedürfniß geben-

ken, deren oben, weder in der Votschaft des Vollste,
hnngsralhs, noch in den Erläulerungsmcmoirm des

Finanzministeriums keinerlei, Erwähnung gethan iß;
die erfodcrlichen In ter essen nämlich für das ge'-

z w u n g e n e D a rle i hn. Indessen haben wir dar-
über die Auskunft erhalten, daß solche vermittelst der

Aktivinteressen von des Staats Zinsschriften mehr als

zu decken seyn dürften.
Nach alle diesem, B. Gesetzgeber! gehet, in AS.

sieht auf die angegebenen Staatsbcdürfnlsse für das

Jahr -800 unser Befinden dahin: Daß solche mir
Fr. y; 00,000

nichts weniger, als zu hoch, sondern eher in verschie.

denen Punkten, und namentlich bey den AuSgaben des

Knegsministcriums zu niedrig angeschlagen seyen; irie

denn z. B. dort wirklich, aus Versehen, statt zweyer,

bloß Eine Compagnie Artilleristen in Berechnung 5-

bracht ist. Hingegen dann freylich wieder einiges N.

drcs, aber eben wenig Bedeutendes, wie z. B. beim

Finanzminist.rium die dort angesezten Fr. zgso str

den Bergbau, wegfallen dürften.

Kleine Schriften.
Samuel Wyß des Arztes, dritter und

lezter Bericht über die im Jahr ,70s

in Bern eröffnete Bibliothek der

Natnr- und Arzney tun de, und erste

Fortsetzung des Hauptverzeichnisses
der in dieser Sammlung zur Benul-
zung aufgestellten Bücher. 8. Bern
b. Stämpfli -goo. S. 2y und 6z.

Dieser schon zu Anfang des laufenden Jahrs aus.

gegebne Bericht enthalt die Schicksale, der von dem

creflichen und verdienstvollen Doktor Wyß gestifteten

medicinischcn Commnnbibliothck, seit der Revolution.
Am erste» Tag nach dem Uebergangc Berns fanden

î

einige fränkische Plünderer gut, die Fenster des Bib.

liotheksaals einzuwerfen und die Bibliothek zu verwü-

sien: viele wichtige, kostbare, hauptsächlich französische

Bücher waren weggekommen; nur allmählig erlaubten

die Umstände die Wiederherstellung der Büchcrsanim-

lung, die zu Ende des vorigen Jahres so weit gedie-

he» war, daß sie dem indeß neucrrichtelen mcdiemi-

scheu Institut zu wesentlicher Unterstützung gereichte.

Ausser den Rechnungen um Einnahme und Ausgabe,

findet man hier den reichen Zuwachs neuer Bücher i>!

genauer systematischer Rcihenordmmg aufgezählt.
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